
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beleg zum vereinfachten Zuwendungsnachweis gemäß §50 Abs. 4 der 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) für Zuwendungen bis 300 € 

Die „Stiftung Tiernothilfe“ ist bei der Stiftungsaufsicht Mecklenburg-Vorpommern unter der   
Ordnungsnummer: III 390-3416.84-355 eingetragen und wird beim Finanzamt Hagenow 
unter der Steuernummer 087/141/05265 geführt. 

   
Die „Stiftung Tiernothilfe“ ist wegen Förderung des Tierschutzes nach dem 
Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des 
Finanzamtes Hagenow vom 20.11.2023 für den letzten Veranlagungszeitraum 2022 nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 
Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 

Bei den Zuwendungen handelt es sich um Geldzuwendungen (Spenden). 

 

 

 

 

 

Hinweise zur Handhabung: 

Fügen Sie diesen Beleg Ihrer Buchungsbestätigung (Kontoauszug oder Bareinzahlungsbeleg) bei und 
bewahren Sie beides mit Ihren Steuerunterlagen auf. Aus der Buchungsbestätigung müssen zwingend 
folgende Angaben ersichtlich sein: 

- Name und Kontonummer des Spenders und des Fördervereins 
- der gezahlte Betrag (max. 300,- €) 
- Angabe des Buchungstages 

 

Stiftung Tiernothilfe 
Am Lehmberg 3, 19260 Vellahn 

Tel.: 038848-229400 
info@stiftung-tiernothilfe.de 

Steuernummer FA Hagenow: 087/141/05265  
Stiftungsaufsicht Mecklenburg-Vorpommern: 

Ordnungsnummer: III 390-3416.84-355 
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